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Zusammenfassung 

Die vorliegende Projektänderung sieht im Wesentlichen vor, die GVG-Leitung im Vergleich zur Projektän-
derung 01 vom 16.09.2024 um rund 30 m nach Osten zu verschieben. 

1 Einleitung 

1.1 Zweck des Dokumentes und Verweis auf weitere Dokumente 

Der vorliegende Bericht beschreibt die Projektänderung zur Umlegung der GVG-Leitung im Ab-

schnitt 2. Dabei wird die Leitung um rund 30 m nach Osten, also vom Bauernhof Schinenwisen-

weg weg verschoben.  

Der Bericht wird zusammen mit den im Kapitel 3.1 aufgeführten Planunterlagen zur Bewilligung 

abgegeben.  

2 Beschreibung der Projektänderung 

2.1 Ausgangslage  

Die Projektänderung ist aufgrund einer Einsprache erforderlich. In der Plangenehmigung des Pro-

jekts MehrSpur Zürich – Winterthur (MSZW) vom 6. Oktober 2025 wurde diesbezüglich Folgen-

des verfügt:  

 

Auszug aus der Verfügung betreffend die Einsprache A2-007 (Seite 342/583) 
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2.2 Beschreibung Projektänderung 

Basierend auf den Vereinbarungen wird im Rahmen der Projektänderung 02 die Umlegung der 

GVG-Leitung gegenüber der Projektänderung 01 um rund 30 m nach Osten vom Bauernhof Schi-

nenwisenweg weg verschoben. 

2.2.1 Land und Rechte 

Nachfolgend ein Auszug aus dem kantonalen GIS-Browser der einen Überblick über die einzel-

nen Parzellen gibt. Die Parzelle 3254 ist der in dem nachfolgenden Auszug nicht bezeichnete 

Flurweg der zwischen den Parzellen 3244+3246 und 3248+3249 angeordnet ist: 

 
 

Durch die Projektänderung -vorgängig ist die neue Lage der GVG-Leitung in Rot dargestellt- ver-

ändert sich die Beanspruchung der betroffenen Parzellen, welche nicht im Eigentum der SBB 

stehen, je Grundeigentümerschaft wie nachfolgend dargestellt. 

 

Herr Albert Meier (Parzellen 3249 und 3254 (Flurweg)):  

Die Zustimmung des Grundeigentümers liegt mit Vereinbarung vom 01.04.2025 und Schreiben 

vom 02.07.2025 vor. 

 

Firma Spaltenstein (Parzellen 3566 und 3254; Flurweg):  

Durch die Projektänderung 02 werden diese Parzellen zusätzlich beansprucht. Die Zustimmung 

wurde in Aussicht gestellt. 

 

Gemeinde Bassersdorf (Parzellen 5311 und 5312):  

Durch die Projektänderung 02 werden die Parzellen zusätzlich beansprucht. Die Zustimmung 

wurde in Aussicht gestellt. 

 

GVG (Parzelle 5313):  

Durch die Projektänderung 02 wird die Parzelle zusätzlich beansprucht. Die Zustimmung wurde 

in Aussicht gestellt. 
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Herr Loser, Bauernhof Schinenwisenweg (Parzellen 3244, 3246 und 3254 (Flurweg)):  

Die Grundeigentümerschaft hat der Projektänderung 01 zugestimmt. Die Beanspruchung der 

Parzellen bleibt insgesamt unverändert und verschiebt sich innerhalb der Parzellen um rund 30 

m weiter nach Osten, weiter weg vom Bauernhof. Durch die Vergrösserung des Abstands zwi-

schen der GVG-Leitung und dem Bauernhof verbessert sich die Situation für die Grundeigentü-

merschaft, da für den von der Grundeigentümerschaft geplanten Ersatzbau (für den Schinenwi-

senweg 10) jetzt mehr Platz zur Verfügung steht. Durch die Verschiebung reduziert sich auch die 

Leitungslänge auf dem Grundstück der Grundeigentümerschaft.  

Mit der Vereinbarung vom 09.02.2024 hat die Grundeigentümerschaft der GVG-Leitung auf Ihren 

Parzellen im Bauzustand (vorübergehende Nutzung) sowie im Endzustand (Dienstbarkeit für die 

GVG-Leitung) für die Projektänderung 01 zugestimmt. 

Situation gemäss Projektänderung 01: Auszug aus dem Installationsplan: 

Länge GVG-Leitung auf Parzellen 3244, 3248 und 3254 (Flurweg) rund 145 m 

 

Situation gemäss Projektänderung 02: Auszug aus dem Installationsplan: 

Länge GVG-Leitung auf Parzellen 3244, 3246 und 3254 (Flurweg) rund 85 m  

 

Durch die Projektänderung verkürzt sich die Länge der GVG-Leitung auf den Grundstücken der 

Grundeigentümerschaft und von rund 150 m um rund 40 % auf rund 90 m. 
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Erben von Frieda Wettstein-Gossweiler (Parzellen 3728 und 3243):  

Im Bereich der nachfolgend gewolkt dargestellten Flächen reduziert sich der vorübergehende 

Flächenbedarf durch die Projektänderung 02. 

Situation gemäss Auflageprojekt vom 31.03.2023: 

Die Grundeigentümerschaft hat am 20.02.2023 der Nutzung der betroffenen Parzellen im Bauzu-

stand (vorübergehende Nutzung) sowie im Endzustand (Dienstbarkeit für die GVG-Leitung) zu-

gestimmt.  

 

Situation gemäss Projektänderung 02: Auszug aus dem Installationsplan: 

Im Rahmen der Projektänderung 02 verringert sich der Flächenbedarf im Bauzustand. Die Dienst-

barkeit für die GVG-Leitung bleibt unverändert. Die Lage der Leitung hat sich gegenüber dem 

Auflageprojekt vom 31.03.2023 geringfügig verschoben. 

  

 
Planliche Darstellungen: 

Die Auswirkungen auf den Landerwerb sind in den mit der Projektänderung 02 eingereichten 

Planunterlagen (A2 – 18.02.05 und 18.02.13) detailliert ersichtlich. 
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2.2.2 Aussteckung 

Die Aussteckung erfolgt entsprechend des Aussteckplans A2 - 18.05.03 im Massstab 1:500, Tu-

nelbereich Bassersdorf, Anpassung Umlegung GVG-Leitung.  

2.2.3 Bauphasen und Baurealisierung 

Die Projektänderung hat keinen relevanten Einfluss auf die Bauphasen. Die Realisierung erfolgt 

innerhalb der bisher angegebenen Bauphasen. Die Bauzeit bleibt ebenfalls gleich. 
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3 Änderungen gegenüber den bisher zur Genehmigung eingereichten 
Unterlagen im Abschnitt 2 

3.1 Zusammenstellung der Dokumente mit wesentlichen Änderungen 

Die nachfolgend aufgelisteten Dokumente weisen gegenüber dem Plandossier mit Stand 

31.03.2023, sowie der Projektänderung 01 vom 16.09.2024 wesentliche Änderungen auf und sind 

daher Bestandteil der Neueinreichung. Sie ersetzen die Unterlagen mit vorherigem Index. 

Dossier A2: 

Nr. Titel Index Kommentar 

A2 – 04.03.05 Werkleitungsplan Tunnelbereich Bassersdorf 

Schinenwisenweg 

rC02 - 

A2 – 08.04.01 Übersichtsplan Tunnelbereiche Dietlikon,  

Mülberg und Bassersdorf Installationsplätze mit 

Erschliessung 

rC03 - 

A2 – 17.02.02 Rodungsgesuch Projektänderung 02 rC00 - 

A2 – 18.01.05 Grunderwerbstabelle Projektänderung 2 rC00 - 

A2 – 18.02.05 Landerwerbsplan Bassersdorf Plan 2 rC03 - 

A2 – 18.02.13 Rechtserwerbsplan Bassersdorf Plan 2 rC03 - 

A2 – 18.05.03 Aussteckungsplan Tunnelbereich Bassersdorf, 

Anpassung Umlegung GVG-Leitung 

rC00 - 
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4 Dokumente Dossier A0  

Der Einfluss der Projektänderung auf den Umweltverträglichkeitsbericht A0 – 17.01.01 vom 

31.03.2023 wird nachfolgend zusammengefasst. 

4.1 Terrestrische Lebensräume, Wildtierkorridore 

Die Anpassung der Umlegung GVG-Leitung durch Verschiebung um rund 30 m weiter nach Os-

ten hat zur Folge, dass das kommunale Naturschutzobjekt «Ried Schinenwisen» auf der Parzelle 

5310 der Gemeinde Bassersdorf durch den Leitungsbau nicht mehr tangiert wird. Dies stellt aus 

ökologischer Sicht eine wesentliche Verbesserung dar, da Riedlebensraum als schützenswert 

einzustufen ist. Dort wo das Naturschutzgebiet im Süden, d.h. auf der Parzelle 5311 in seiner 

Randlage tangiert wird, wird die Wiederinstandstellung in Absprache mit dem Naturschutzbeauf-

tragten der Gemeinde Bassersdorf nicht humusiert, sondern mager angelegt. 

4.2 Wald 

Die neue Leitungsführung bedingt auf Parzelle Nr. 5313 Bassersdorf eine temporäre Rodung von 

Waldareal (Waldrand) im Umfang von 55 m2. Betroffen ist ein Waldmeister-Buchenwald mit Lun-

genkraut (Waldgesellschaft Nr. 7f), d.h. ein Waldtyp, welcher im Kanton Zürich verbreitet vor-

kommt. Das Rodungsgesuch ist Teil des Projektänderungsdossiers.  

4.3 Grundwasser, Wasserversorgung 

Gemäss dem Auflageprojekt aus dem Jahr 2023 war geplant, die GVG-Leitung im Bereich des 

kommunalen Naturschutzgebiets zu führen. Entsprechend der Plangenehmigung vom 6. Oktober 

2025 wurde die SBB verpflichtet (vgl. Kap 2.1) eine Projektänderung für die Leitungsführung wei-

ter in Richtung Baltenswil umzusetzen. Die Leitungsführung, die an die bestehende Leitung zur 

Grundwasserfassung Baltenswil anschliesst, muss -aus der Situation heraus- in den Grundwas-

serschutzzonen S2 und S3 angeordnet werden (vgl. untenstehende Darstellung). Die Eingriffe in 

die Schutzzonen S2 und S3 erfolgen abstromseitig der Fassung. Für die Bauarbeiten sind – nebst 

den Massnahmen aus dem UVB vom 31.03.2023 – zusätzlich die Anforderungen des Schutzzo-

nenreglements GWF Baltenswil vom 06.05.2019 zu berücksichtigen. 

 

Für den Aspekt "Grundwasser, Wasserversorgung" wird um Erteilung folgender Bewilligung er-

sucht: Bewilligung für Anlagen und Tätigkeiten in besonders gefährdeten Bereichen nach Art. 19 

Abs. 2 GSchG und Art. 32 Abs. 2 GSchV. 
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